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RS OGH 1975/2/11 3Ob29/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.02.1975

Norm

ABGB §1055

Rechtssatz

Im österreichischen Recht ist der Grundsatz verankert, daß Mischformen normalerweise einheitlich nach den

Grundsätzen des dominierenden Vertragstyps behandelt werden sollen (Hier Kaufvertrag, wobei Verkäufer die für den

Transport erforderlichen Behältnisse entgeltlich beistellt).

Entscheidungstexte

3 Ob 29/75
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